
Informationsvorlage

Gemeinde/Stadt: Golßen Tagesordnungspunkt  
 öffentlich
 nicht öffentlich

Vorlagen-Nr.: 181-2020
Datum der Sitzung Datum des Abgangs

Einreicher der Vorlage: Lüben - HA

Gegenstand: Diskussion und Aussprache der Hauptsatzung der Stadt Golßen

Sachverhalt:
   
Die Hauptsatzung ist eine Pflichtsatzung (§ 4 Abs. 1 Satz 1 Brandenburgische
Kommunalverfassung BbgKVerf) und wird nach der Beratung des Hauptausschusses und der
anstehenden Anhörung der Ortsbeiräte von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

Eine Überarbeitung der Hauptsatzung ist erforderlich, da sich die Brandenburgische
Kommunalverfassung geändert hat und diese angepasst werden muss.

Im vorliegenden Entwurf der Hauptsatzung sind die Veränderungen rot hervorgehoben.

 

Anlagen:

1. Entwurf der Hauptsatzung der Stadt Golßen  

Unterschrift/Datum des zuständigen FA-Leiters:

1



Stellungnahme der Gemeinde:

(Unterschrift des Bürgermeisters)

Sichtvermerk/Datum:

Amtsleiter Amtsdirektor

2


